
901 Vertrag über Freundschaft ... zwischen DDR VR Bulgarien

und festigen, die Volkswirt
schaftspläne koordinieren und 
die Kooperation der Produktion 
verwirklichen und auf diese 
Weise eine gegenseitige Annähe
rung der nationalen Wirtschaf
ten beider Staaten sichern 
(Art. 7). Sie werden die Bezie
hungen auf den Gebieten der 
Kultur, Kunst, Wissenschaft, des 
Bildungs- und Erziehungswesens 
sowie der Presse, des Rund
funks, Films und Fernsehens, 
der Körperkultur und Touristik 
entwickeln und festigen (Art. 8) 
und die allseitige Zusammen
arbeit zwischen den gesellschaft
lichen Organisationen mit dem 
Ziel des besseren Kennenlernens 
und der weiteren Annäherung 
der Völker beider Staaten unter
stützen (Art. 9). Beide Seiten 
werden sich bei allen wichtigen 
internationalen Fragen, die die 
Interessen der beiden Staaten 
berühren, konsultieren. Der Ab
schluß des V. entspricht dem ge
meinsamen Anliegen der Par
teien und Regierungen beider 
Staaten, friedliche Bedingungen 
für den Aufbau des Sozialismus 
zu sichern, den Frieden in 
Europa zu erhalten und zu festi
gen. Der Abschluß des V. ist 
Ausdruck und Ergebnis des ho
hen Standes der Beziehungen, 
die sich in den zurückliegenden 
Jahren auf allen Gebieten des 
gesellschaftlichen Lebens zwi
schen beiden Ländern herausge
bildet haben. Er ist Ausdruck 
des hohen gesellschaftlichen Ent
wicklungsstandes in beiden Län
dern. Der V. ist Bestandteil des 
zwischen den sozialistischen Staa
ten bestehenden zweiseitigen 
Vertragssystems und fügt sich 
harmonisch in das mehrseitige 
Bündnissystem ein.

Vertrag über Freundschaft, Zu
sammenarbeit und gegenseitigen 
Beistand zwischen der Deutschen

Demokratischen Republik und der 
Volksrepublik Bulgarien: am 7.9. 
1967 in Sofia unterzeichnet. Der 
V. ist lt. Art. 10 für die Dauer 
von 20 Jahren abgeschlossen. Er 
bleibt weitere 10 Jahre in Kraft, 
wenn ihn nicht eine der vertrag
schließenden Seiten 12 Monate 
vor Ablauf dieser Frist kündigt. 
Beide Seiten stellen fest, daß 
sich die politische, wirtschaftliche 
und kulturelle Zusammenarbeit 
zwischen der DDR und Bulgarien 
ständig erweitert. Die Festlegun
gen des V. entspringen den 
neuen Bedingungen und Erfor
dernissen beim Aufbau des So
zialismus und dem internatio
nalen Klassenkampf und der 
marxistisch-leninistischen Politik 
der beiden Staaten. Beide Seiten 
verpflichten sich in Art. 1, die 
Freundschaft und Zusammen
arbeit auf allen Gebieten in 
Übereinstimmung mit den Prin
zipien des sozialistischen Inter
nationalismus zu entwickeln und 
zu festigen. Sie werden auf der 
Grundlage der freundschaftlichen 
Zusammenarbeit und des gegen
seitigen Vorteils die wirtschaft
lichen und wissenschaftlich-tech
nischen Beziehungen zwischen 
beiden Staaten allseitig entwik- 
keln und festigen, die Koordi
nierung der Volkswirtschafts
pläne, die Spezialisierung und 
Kooperation der Produktion ver
wirklichen. Beide Staaten ver
pflichten sich, zur weiteren Ent
wicklung der Zusammenarbeit 
im Rahmen des —*■ Rates für Ge
genseitige Wirtschaftshilfe bei
zutragen (Art. 2). Beide Staaten 
vereinbarten, ihre Beziehungen 
auf den Gebieten der Wissen
schaft, Kultur, Kunst, Bildung, 
des Gesundheitswesens, der 
Presse, des Rundfunks, Fern
sehens, Films, der Körperkultur, 
der Touristik und auf anderen 
Gebieten zu entwickeln und zu 
festigen. Sie verpflichten sich.


